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FRAGEBOGEN 
 

zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung von 
geringfügig oder kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerinnen 

 

 
Arbeitgeber:    
              

Firma:  
Straße:  
PLZ/Ort:  Telefon:  
 
 
Arbeitnehmer: 
 

Name, Vorname:  
Straße, PLZ, Ort:  
Geburtsname:  
Geburtsdatum:  Staatangehörigkeit:  

Geschlecht:  Familienstand:  

Geburtsort, -land:  Konfession:  

Krankenversicherung: gesetzlich  gemeinsam mit Ehegatten 
geseztlich  privat  freiwillig in der 

gesetzlichen  
 
Schüler/ -n  Selbstständige/ -r  

Student/ -in  Arbeitslose/ -r  

Schulentlassene/ -r  Sozialhilfeempfängerin/ -er  

Wehr-/Zivildienstleistende/ -r  Hausfrau/ -mann  

Beamtin/ -er  Arbeitnehmerin/ -er in der Elternzeit  

Studienbewerberin/ -er  Arbeitnehmer/ -in  

Sonstige:  
 
Auszuübende Tätigkeit:  
Sozialversicherungsnummer:  
Dies ist das erste Beschäftigungsverhältnis bei 
geringfügiger Beschäftigung:  
 

Bestehen weitere Arbeitsverhältnisse bei anderen Arbeitgebern? ja  nein   

Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis  wenn ja: 
Sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis  

 Kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis  
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Name und Anschrift des Arbeitgebers: 
 
 

Beschäftigungsbeginn:  Entgelt pro Monat:  

Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden:  
 

Lohnsteuerkarte:  

Ggf. Lohnsteuerkarte bitte bei Beginn des Beschäftigungsverhältnisses sofort beim Arbeitgeber abgeben. 
Lohnsteuerklasse:  

Pauschalsteuer:  

 

Voraussichtliches Entgelt:  
(Gesamtverdienst aus allen geringfügigen Beschäftigungen darf max. 400,- € betragen) 

Bei Addition der Bruttoarbeitsentgelte aus allen geringfügigen Beschäftigungen (einschließlich der von diesen 
Fragebogen betroffenen) ergibt sich regelmäßig ein Betrag, der 400,- € im Monat übersteigt? 

 

Art der Gehaltszahlung:  

Kreditinstitut, Bankleitzahl:  

Kontonummer:  
 
 

Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit 
Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann auf die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichten (§ 5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI); 
d. h. der Arbeitnehmer kann zusätzlich zum Arbeitgeber selbst Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung 
bezahlen. 
Ich verzichte auf die Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung 
 nein 

 ja, ab dem Tag des Beschäftigungsbeginns 

 ja, ab dem Tag nach Eingang der Verzichtserklärung 

 ja, ab  

 es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, in der ich schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber auf die 
Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe.  

 
Falls ich während der Beschäftigung in weitere Arbeitsverhältnisse eintrete, verpflichte ich mich, dies unverzüglich 
meinem Arbeitgeber mitzuteilen. 
 
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der gemachten Angaben. Sollte sich eine Änderung ergeben, werde ich diese 
dem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen. Soweit meinem Arbeitgeber durch unvollständige oder unrichtige Angaben 
Nachteile entstehen, bin ich schadensersatzpflichtig. 
 
 
 
______________________________                        _______________________________________________ 
            (Ort, Datum)                                                       (Unterschrift) 


